
Breaking News! Eine gerichtliche Entscheidung gegen Cancel Culture!

Marie-Luise Vollbrecht hat mit ihrem Antrag auf Erlass einer einstweiligen 
Verfügung gegen die Humboldt Universität beim Verwaltungsgericht Berlin 
gewonnen!

Was ist geschehen?

Marie-Luise Vollbrecht, Promotionsstudentin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der 
Berliner Humboldt Universität (HU), hatte am 01.06.2022 zusammen mit anderen 
MitstreiterInnen in der WELT einen Artikel mit dem Titel „Wie ARD und ZDF unsere Kinder 
indoktrinieren“, verfasst. Darin wird vor der Verbreitung der Transgender-Ideologie in der 
‚Sendung mit der Maus‘ gewarnt. Dargestellt wurden z.B. Videos zu Penisentfernung oder 
Drogen-Sex.1

Am 02.07.2022 wollte sie im Rahmen der ‚Langen Nacht der Wissenschaften‘ an der 
Humboldt-Universität einen Vortrag zum Thema „Geschlecht ist nicht (Ge)schlecht. Sex, 
Gender und warum es in der Biologie zwei Geschlechter gibt“ halten. Doch die Humboldt-
Universität sagte den Vortrag kurzerhand ab, wir berichteten darüber. Ihre Begründung2: Der 
Vortrag habe „im Interesse der Gesamtveranstaltung abgesagt werden“ müssen, weil Marie-
Luise Vollbrecht „wegen ihrer Mitarbeit an einem Artikel in der ‚Welt‘ Anfang Juni massiv in 
die öffentliche Kritik geraten ist…Wir mussten deshalb mit einer möglichen Eskalation 
rechnen, die die gesamte Lange Nacht der Wissenschaften überschatten und 
gegebenenfalls massiv stören würde.“ Und weiter: „Grundsätzlich versteht sich die HU als 
ein Ort, an dem kein Mensch diskriminiert werden sollte, sei es wegen…seiner sexuellen 
Identität,…Die HU hat sich in ihrem Leitbild dem ‚wechselseitigen Respekt vor dem/der 
Anderen‘ verpflichtet. Die Meinungen, die Frau Vollbrecht in einem ‚Welt‘-Artikel am 1. Juni 
2022 vertreten hat, stehen nicht im Einklang mit dem Leitbild der HU und den von ihr 
vertretenen Werten.“

Diesen letzten Satz darf die HU nun laut Einstweiliger Verfügung des VG Berlin nicht mehr 
weiterverbreiten. Es begründete seine Entscheidung folgendermaßen:
Der von der HU verbreitete (jetzt verbotene) abschätzige und herabsetzende Satz ist ein 
Grundrechtseingriff und verletzt Marie-Luise Vollbrecht in ihrem Persönlichkeitsrecht, da für 
die Allgemeinheit der Eindruck entstehen kann, sie bewege sich pauschal und mit all ihren 
Meinungen außerhalb des Leitbildes und der Werte der HU.

Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Hoffen wir für Marie-Luise, dass ihr Sieg vor 
Gericht Bestand hat. 
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